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Technische Vorschriften 

 
Die beschriebenen Produkte entsprechen in Konstruktion und Ausführung den nachfol-

genden Bestimmungen: 

 

- Die Vorschriften des DIN-Normwerkes, des DVGW-Regelwerkes, der VDE-

Bestimmungen. 

 

- Die Vorschriften/Richtlinien der Versorgungsunternehmen. 

 

- Die VDE- und VDI-Richtlinien, die Maschinenschutzgesetze (DIN-VDE 0100). 

 

- Die Richtlinien der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, insbesondere die 

Richtlinien für chemische Laboratorien. 

 

- Die Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der Eigenunfallversicherung. 

 

- Die brandschutztechnischen Bestimmungen der örtlichen Feuerwehr. 

 

- Die „Richtlinien Bau- und Ausrüstung von Schulen und Laboratorien“ in der Bundesar-

beitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (BAGUV). 

 

- Die geprüften Produkte sind mit dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit zu versehen. 

 

- Die „Grundbestimmungen für die Qualität von Schulmöbeln“ des Fachverbandes der 

Deutschen Schulmöbelindustrie e. V. 

 

- Die DIN-Norm 58125 „Sicherheitstechnische Anforderungen an naturwissenschaftliche 

und technische Fachräume in allgemeinen und berufsbildenden Schulen“, das Gesetz 

über technische Arbeitsmittel sowie die Empfehlung der ständigen Konferenz der Kul-

tusminister (KMK). 

 

Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Vorschriften. 


